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KAUFBEURER STADTRECHT 
            

 

BEITRAGS- UND GEBÜHRENSATZUNG ZUR 

WASSERABGABESATZUNG DER STADT KAUFBEUREN 

(BGS-WAS) 

 

vom 21.11.2012 

 

Bekanntgemacht: 06. Dezember 2012 (ABl. Nr. 19/2012) 

Geändert durch Satzung vom 20. November 2013 (ABl. Nr. 22/2013) 

      19. November 2014 (ABl. Nr. 23/2014) 

      21. November 2018 (ABl. Nr. 24/2018) 

 

Die Stadt Kaufbeuren erlässt aufgrund der Art. 1, 2, 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes 

(KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 04.04.1993 (GVBl. S. 264, BayRS 2024-1-I), 

zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.02.2010 (GVBl. S. 66), folgende vom Stadtrat am 

20.11.2012 beschlossene Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung: 

 

§ 1 

Beitragserhebung 

 

Die Stadt erhebt zur Deckung ihres Aufwandes für die Herstellung der Wasserversorgungsein-

richtung einen Beitrag.  

 

§ 2 

Beitragstatbestand 

 

Der Beitrag wird erhoben für: 

 

1. bebaute, bebaubare oder gewerblich genutzte oder gewerblich nutzbare Grundstücke, wenn 

für sie nach § 4 Wasserabgabesatzung (WAS) ein Recht zum Anschluss an die Wasserver-

sorgungseinrichtung besteht oder 

2. tatsächlich angeschlossene Grundstücke. 

 



6 6 1 

 Seite 2 

§ 3 

Entstehen der Beitragsschuld 

 

Die Beitragsschuld entsteht mit Verwirklichung des Beitragstatbestandes. Ändern sich die für die 

Beitragsbemessung maßgeblichen Umstände nachträglich und erhöht sich dadurch der Vorteil 

im Sinn des Art. 5 Abs. 2a Kommunalabgabengesetz (KAG), entsteht die – zusätzliche - Bei-

tragsschuld mit dem Abschluss der Maßnahme. 

 

§ 4 

Beitragsschuldner 

 

Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Beitragsschuld Eigentümer des 

Grundstücks oder Erbbauberechtigter ist. Mehrere Beitragspflichtige sind Gesamtschuldner; bei 

Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur entspre-

chend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig. 

 

§ 5 

Beitragsmaßstab 

 

(1) Der Beitrag wird nach der Grundstücksfläche und der zulässigen Geschossfläche berech-

net.  

 

(2) In unbeplanten Gebieten des Innenbereichs wird die Grundstücksfläche bis zu einer Tiefe 

von 50 m herangezogen. Bei mehrfach erschlossenen Grundstücken ist die Begrenzung 

auf alle Seiten, zu denen das Grundstück die Möglichkeit des Anschlusses an die öffentli-

che Wasserversorgungseinrichtung hat, zu beziehen; nicht herangezogen wird in diesen 

Fällen die Fläche, die außerhalb aller Tiefenbegrenzungslinien liegt. Reichen die Bebauung 

bzw. die gewerbliche Nutzung über die Begrenzung nach Satz 1 hinaus oder näher als 10 

m an diese Begrenzung heran, ist die Begrenzung 10 m hinter dem Ende der Bebauung 

bzw. der gewerblichen Nutzung anzusetzen.  

 



6 6 1 

 Seite 3 

(3) Die zulässige Geschossfläche bestimmt sich, wenn ein rechtsverbindlicher Bebauungsplan 

besteht, nach dessen Festsetzungen. Ist darin eine Geschossflächenzahl (§ 20 Baunut-

zungsverordnung - BauNVO) festgelegt, so errechnet sich die Geschossfläche für die 

Grundstücke durch Vervielfachung der jeweiligen Grundstücksfläche mit der im Bebau-

ungsplan festgesetzten Geschossflächenzahl. Ist im Bebauungsplan eine Baumassenzahl 

(§ 21 BauNVO) festgesetzt, so ergibt sich die Geschossfläche aus der Vervielfachung der 

jeweiligen Grundstücksfläche mit der Baumassenzahl, geteilt durch 3,5. Ist im Einzelfall nur 

eine geringere Geschossfläche zulässig, ist diese maßgebend. Ist jedoch im Zeitpunkt des 

Entstehens der Beitragsschuld eine größere Geschossfläche vorhanden, ist diese zugrun-

de zu legen. 

 

(4) Wenn für das Grundstück die Aufstellung eines Bebauungsplanes beschlossen ist, ist die 

zulässige Geschossfläche nach dem Stand der Planungsarbeiten zu ermitteln; Abs. 3 Sät-

ze 4 und 5 gelten entsprechend. 

 

(5) Die zulässige Geschossfläche ist zu ermitteln nach der für vergleichbare Baugebiete in der 

Gemeinde festgesetzten Geschossflächenzahl, wenn 

 

 a)  in einem aufgestellten Bebauungsplan das zulässige Maß der Nutzung nicht festgesetzt 

ist, oder 

 b)  sich aus einem in Aufstellung begriffenen Bebauungsplan die zulässige Geschossfläche 

nicht hinreichend sicher entnehmen lässt, oder 

 c)  in einem in Aufstellung begriffenen Bebauungsplan das zulässige Maß der Nutzung 

nicht festgesetzt werden soll, oder 

 d)  ein Bebauungsplan weder in Aufstellung begriffen noch vorhanden ist. 

 

 Abs. 3 Sätze 4 und 5 gelten entsprechend. 

 

(6) Fehlt es an vergleichbaren Baugebieten, ergibt sich die zulässige Geschossfläche aus der 

durchschnittlichen Geschossflächenzahl, die nach § 34 Baugesetzbuch (BauGB) in Verbin-

dung mit § 17 und § 20 BauNVO aus der in der Umgebung vorhandenen Bebauung ermit-

telt wird. Abs. 3 Sätze 4 und 5 gelten entsprechend. 
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(7) Bei Grundstücken, für die eine gewerbliche Nutzung ohne Bebauung zulässig ist, wird als 

zulässige Geschossfläche ein Viertel der Grundstücksfläche in Ansatz gebracht. Grundstü-

cke, bei denen die zulässige Bebauung im Verhältnis zur gewerblichen Nutzung nur unter-

geordnete Bedeutung hat, gelten als gewerblich genutzte unbebaute Grundstücke im Sinn 

des Satzes 1. 

 

(8) Die Geschossfläche der auf dem heranzuziehenden Grundstück vorhandenen Gebäude 

oder selbstständige Gebäudeteile, die nach der Art ihrer Nutzung keinen Bedarf nach An-

schluss an die Wasserversorgung haben oder die nicht angeschlossen werden dürfen, wird 

von der für das Grundstück ermittelten zulässigen Geschossfläche abgezogen und der Bei-

tragsberechnung nicht zugrunde gelegt. Das gilt nicht für Gebäude oder selbstständige 

Gebäudeteile, die tatsächlich an die Wasserversorgung angeschlossen sind oder die bei 

der Berechnung der auf dem Grundstück zulässigen Geschossfläche ohnehin unberück-

sichtigt bleiben (vgl. § 20 Abs. 4, 2. Alternative, § 21a Abs. 4 BauNVO). Geschossflächen 

sind insoweit abzuziehen, als sie auf die zulässige Geschossfläche (§ 20 BauNVO) anzu-

rechnen sind. 

 

(9) Bei bebauten Grundstücken im Außenbereich gilt als zulässige Geschossfläche die Ge-

schossfläche der vorhandenen Bebauung. Die Geschossfläche ist nach den Außenmaßen 

der Gebäude in allen Geschossen zu ermitteln. Kellergeschosse werden mit der vollen Flä-

che herangezogen. Dachgeschosse werden nur herangezogen, soweit sie ausgebaut sind. 

Gebäude oder selbstständige Gebäudeteile, die nach Art ihrer Nutzung keinen Bedarf nach 

Anschluss an die Wasserversorgung auslösen oder die nicht angeschlossen werden dür-

fen, werden nicht herangezogen; das gilt nicht für Gebäude und Gebäudeteile, die tatsäch-

lich an die Wasserversorgung angeschlossen sind. Balkone, Loggien und Terrassen blei-

ben außer Ansatz, wenn und soweit sie über die Gebäudefluchtlinie herausragen. 
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(10) Ein zusätzlicher Beitrag wird erhoben bei der nachträglichen Änderung der für die Beitrags-

bemessung maßgeblichen Umstände, soweit sich dadurch der Vorteil erhöht (vgl. Art. 5 

Abs. 2a KAG). Ein zusätzlicher Beitrag wird insbesondere erhoben:  

 

 -  im Fall der Vergrößerung eines Grundstücks für die zusätzlichen Flächen, soweit für die-

se bisher noch keine Beiträge geleistet wurden, 

 -  wenn sich die zulässige Geschossfläche durch Aufstellung oder Änderung eines Bebau-

ungsplanes oder durch Erlass oder Änderung einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB 

oder durch die konkrete Bebauung auf dem Grundstück später vergrößert, für die zusätz-

lichen Flächen,  

 -  wenn sich durch eine nachträgliche Bebauung des Grundstücks im Rahmen der Anwen-

dung des Abs. 2 die der Beitragsberechnung zugrunde zu legende Grundstücksfläche 

vergrößert, 

 -  im Fall der Nutzungsänderung eines bisher beitragsfreien Gebäudes im Sinn des § 5 

Abs. 8, wenn infolge der Nutzungsänderung die Voraussetzungen für die Beitragsfreiheit 

entfallen, 

 -  für Außenbereichsgrundstücke (Abs. 9), wenn sich die der Beitragsberechnung zugrunde 

gelegte Geschossfläche im Sinn von Abs. 9 später vergrößert oder sonstige Verände-

rungen vorgenommen werden, die nach Abs. 9 für die Beitragsbemessung von Bedeu-

tung sind. 

 

(11) Angefangene m² Geschossfläche werden auf- bzw. abgerundet. 

 

§ 6 

Beitragssatz 

 

(1) Der Beitrag beträgt 

 

 a) pro m² Grundstücksfläche        1,34 Euro, 

 b) pro m² Geschossfläche        5,10 Euro. 

 

(2) Bei einem Grundstück, für das der Aufwand für den Grundstücksanschluss im Sinn von § 3 

WAS in vollem Umfang getragen worden ist, d. h. für welches die Pflicht zur Erstattung der 

Kosten für die Herstellung des Grundstücksanschlusses vor dem 01.01.1997 entstanden 

ist, beträgt der abgestufte Beitrag in den Fällen der Nacherhebung für zusätzliche Grund-

stücks- bzw. Geschossflächen: 
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 a)  pro m² Grundstücksfläche        0,96 Euro, 

 b)  pro m² Geschossfläche         3,64 Euro. 

 

(3) Der ermittelte Beitrag wird auf volle Euro auf- bzw. abgerundet. 

 

§ 7 

Fälligkeit 

 

Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig. 

 

§ 7 a 

Ablösung des Beitrags 

 

Der Beitrag kann vor dem Entstehen der Beitragspflicht abgelöst werden (Art. 5 Abs. 9 KAG). 

Der Ablösungsbeitrag richtet sich nach der voraussichtlichen Höhe des Beitrags. Es sind die 

zum Zeitpunkt der Ablösung für die Beitragserhebung geltenden satzungsrechtlichen Bestim-

mungen maßgebend. Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht. 

 

§ 8 

Erstattung des Aufwands für Grundstücksanschlüsse 

 

(1)  Der Aufwand für die Herstellung, Anschaffung, Verbesserung, Erneuerung, Veränderung, 

Stilllegung und Beseitigung sowie die Unterhaltung der Grundstücksanschlüsse im Sinn 

des § 3 WAS ist mit Ausnahme des Aufwands, der auf die im öffentlichen Straßengrund 

liegenden Teile der Grundstücksanschlüsse entfällt, in der jeweils tatsächlichen Höhe zu 

erstatten. 

 

(2)  Der Erstattungsanspruch entsteht mit Abschluss der jeweiligen Maßnahme. Schuldner ist, 

wer im Zeitpunkt des Entstehens des Erstattungsanspruchs Eigentümer des Grundstücks 

oder Erbbauberechtigter ist; mehrere Schuldner (Eigentümer und Erbbauberechtigte) sind 

Gesamtschuldner. § 7 gilt entsprechend. 

 

(3)  Der Erstattungsanspruch kann vor seinem Entstehen abgelöst werden. Der Ablösungsbe-

trag richtet sich nach der voraussichtlichen Höhe des Erstattungsanspruchs. Ein Rechtsan-

spruch auf Ablösung besteht nicht. 
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§ 9 

Gebührenerhebung 

 

Die Stadt erhebt für die Benutzung der Wasserversorgungseinrichtung Grund- (§ 9 a) und Ver-

brauchsgebühren (§ 10). 

 

§ 9 a 

Grundgebühr 

 

(1) Die Grundgebühr wird, je nach eingebautem Zähler, nach dem Dauerdurchfluss (Q3) oder 

dem Nenndurchfluss (Qn) der verwendeten Wasserzähler berechnet. Befinden sich auf ei-

nem Grundstück nicht nur vorübergehend mehrere Wasseranschlüsse, wird die Grundge-

bühr für jeden eingebauten Zähler, nach dem Dauerdurchfluss (Q3) oder dem Nenndurch-

fluss (Qn) berechnet. Soweit Wasserzähler nicht eingebaut sind, wird der Dauerdurchfluss 

geschätzt, der nötig wäre, um die mögliche Wasserentnahme messen zu können.  

 

(2) Die Grundgebühr beträgt bei Verwendung von 

 

 a) Wasserzählern mit Dauerdurchfluss (Q3) 

  bis  4 m³/h        28,00 Euro/Jahr 

  bis  10  m³/h        70,00 Euro/Jahr 

  bis  16  m³/h        112,00 Euro/Jahr 

  bis  25  m³/h        176,00 Euro/Jahr 

  bis  63  m³/h        282,00 Euro/Jahr 

  über  63 m³/h        444,00 Euro/Jahr 

 b)  Wasserzählern mit Nenndurchfluss (Qn) 

bis  2,5 m³/h         28,00 Euro/Jahr 

bis  6 m³/h         70,00 Euro/Jahr 

bis  10 m³/h        112,00 Euro/Jahr 

bis  15 m³/h        176,00 Euro/Jahr 

bis  40 m³/h        282,00 Euro/Jahr 

  über 40 m³/h        444,00 Euro/Jahr 

 c)  Verbundzählern mit Dauerdurchfluss (Q3) 

bis  25 m³/h        289,00 Euro/Jahr 

bis  63 m³/h        395,00 Euro/Jahr 

  über 63 m³/h        557,00 Euro/Jahr 
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 d)  Verbundzählern mit Nenndurchfluss (Qn) 

bis  15 m³/h        289,00 Euro/Jahr 

bis  40 m³/h        395,00 Euro/Jahr 

  über 40 m³/h        557,00 Euro/Jahr 

 e) Wasserzählern für vorübergehende Entnahme aus Hydranten 

  - Grundpauschale (5 Kalendertage)  20,00 Euro 

  - für jeden weiteren Kalendertag  1,00 Euro 

 

§ 10 

Verbrauchsgebühr 

 

(1) Die Verbrauchsgebühr wird nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze nach der Menge 

des aus der Wasserversorgungseinrichtung entnommenen Wassers berechnet. Als ent-

nommene Menge im Sinne von Satz 1 gilt auch eine Wassermenge, die infolge eines Um-

standes, der nicht von der Stadt zu vertreten ist, insbesondere infolge eines Schadens an 

den Anlagen des Grundstückseigentümers, ungenutzt abläuft. 

 

(2) Der Wasserverbrauch wird durch geeichte Wasserzähler ermittelt. Er ist von der Stadt zu 

schätzen, wenn 

  1.  ein Wasserzähler nicht vorhanden ist, oder 

  2.  der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ablesung nicht ermöglicht wird, oder 

 3.  sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass ein Wasserzähler den wirklichen 

Verbrauch nicht angibt. 

 

(3) Die Gebühr beträgt 0,90 Euro pro Kubikmeter entnommenen Wassers. 

 

§ 11 

Entstehen der Gebührenschuld 

 

(1)  Die Verbrauchsgebühr entsteht mit der Wasserentnahme. 

 

(2)  Die Grundgebühr entsteht erstmals mit dem Tag, der auf den Zeitpunkt der betriebsfertigen 

Herstellung des Anschlusses folgt. Der Tag wird im erstmals ergehenden Bescheid be-

stimmt. Im Übrigen entsteht die Grundgebühr mit dem Beginn eines jeden Tages in Höhe 

eines Tagesbruchteils der Jahresgrundgebührenschuld neu. 
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§ 12 

Gebührenschuldner 

 

Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Gebührenschuld Eigentümer des 

Grundstücks oder ähnlich zur Nutzung des Grundstücks dinglich berechtigt ist. Gebühren-

schuldner ist auch der Inhaber eines auf dem Grundstück befindlichen Betriebes. Mehrere Ge-

bührenschuldner sind Gesamtschuldner. 

 

§ 13 

Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung 

 

(1) Der Verbrauch wird jährlich abgerechnet. Die Grund- und die Verbrauchsgebühr werden 

einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. 

 

(2) Auf die Gebührenschuld sind zum 15. jedes Monats, ausgenommen dem 15.01. jedes Jah-

res, Vorauszahlungen in Höhe eines Elftels der Jahresabrechnung des Vorjahres zu leisten. 

Fehlt eine solche Vorjahresabrechnung, so setzt die Stadt die Höhe der Vorauszahlungen 

unter Schätzung des Jahresgesamtverbrauchs fest.  

 

§ 14 

Mehrwertsteuer 

 

Zu den Beiträgen, Kostenerstattungsansprüchen und Gebühren wird die Mehrwertsteuer in der 

jeweiligen gesetzlichen Höhe erhoben. 

 

§ 15 

Pflichten der Beitrags- und Gebührenschuldner 

 

Die Beitrags- und Gebührenschuldner sind verpflichtet, der Stadt für die Höhe der Abgabe maß-

gebliche Veränderungen unverzüglich zu melden und über den Umfang dieser Veränderungen - 

auf Verlangen auch unter Vorlage entsprechender Unterlagen - Auskunft zu erteilen. 



6 6 1 

 Seite 10 

§ 15 a 

Übergangsbestimmung 

 

Beitrags- oder Gebührentatbestände, die von früherem Satzungsrecht der Stadt Kaufbeuren 

erfasst werden, werden als abgeschlossen behandelt, soweit Bestandskraft der Veranlagungen 

vorliegt. Wurden solche Beitrags- oder Gebührentatbestände nach den früheren Satzungen 

nicht oder nicht vollständig veranlagt oder sind Beitrags- oder Gebührentatbestände noch nicht 

bestandskräftig, dann bemisst sich der Beitrag bzw. die Gebühr nach der vorliegenden Satzung. 

Soweit sich dabei ein höherer Beitrag oder eine höhere Gebühr als nach früherem Satzungs-

recht der Stadt Kaufbeuren ergibt, wird der Unterschiedsbetrag nicht erhoben. 

 

§ 16 

Inkrafttreten 

 

(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2013 in Kraft. 

 

(2) Gleichzeitig tritt die Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung der Stadt 

Kaufbeuren vom 22.12.2004 (veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Kaufbeuren Nr. 27 vom 

30.12.2004), zuletzt geändert durch Satzung vom 23.11.2011 (veröffentlicht im Amtsblatt 

der Stadt Kaufbeuren Nr. 19 vom 01.12.2011), außer Kraft. 

 

 

 


